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Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garehing bei München und 

die Universität Bayreuth beabsichtigen, gemeinsam zu Fragen der Plasma

\,and- Wechselwirkung einen Forschungsbereich Oberflächenphysik einzurichten. 

Die Vereinbarung dieser Zusammenarbeit wurde am 18. April 1985 im Institut 

für Plasmaphysik unterzeichnet. 

Der gemeinsame Forschungsbereich in Bayreuth und Garehing wird kollegial 

geleitet von dem künftigen Inhaber des Lehrstuhls für Experimentalphysik VI 

der Universität Bayreuth sowie dem Leiter des Bereichs Plasma-Wand-Wechsel

wirkung im IPP. Der ßayreuther Wissenschaftler so ll zugleich Wissenschaft

liches 11i tglied der Max-Planck- Gesellschaft werden, der Garehinger Wis

senschaftler in die Fakultät für Mathematik und Physik der Universität 

Bayreuth aufgenommen werden. 

Der gemeinsame Arbeitsbereich wird sich in erster Linie mit Oberflächen

physik und Materialforschung im Hinblick auf Plasma-Wand-Wechse lw irkungen 

befas sen. Nehen Grundlagenforschung sollen insbesondere die Eigenschaften 

de r Lnners ten Wand eines Fusionsreaktors untersucht werden, ihre Verände

rungen beim Kontakt mit dem heißen Plasma und deren Rückwirkungen (Abküh

lung, Verunreinigung, etc.) auf das eingeschlossene Plasma . 

Die geplante Zusammenarbeit hedeutet für beide Partner eine wertvolle 

Ausweitung ihrer Forschungskapazitäten. An der Bayreuther Fakultät wird 

sich zudem das Lehrangebot um das Fach "Oberflächenphysik" erweitern. Das 

Max-Planck-Institut für Plasmaphysik erwartet von der Kooperation mit 

Bayreuth raschere Fortschritte in der Erforschung der Plasma-Wand-Wechsel

wirkungen sowie die Heranbildung qualifizierten wissenschaftlichen Nach

wuchses für die langfrlstige Weiterführung der Institutsaufgaben. 
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